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Anlage

Projekt Nr.

P a r t n e r s c h a f t s g e s e l l s c h a f t  m b B

Jau/Rei

ÜBERSICHTSPLAN (Grundlage Google Earth Pro, unmaßstäblich)

Plangebiet

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB)

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, 
    STELLUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) 2 BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeines WohngebietWA1.1 

maximal zulässige Grundflächenzahl 2.1

3.1

0,4

Vorschlag zur Neuparzellierung12.4

Gehweg/Fuß- und Radweg
Verkehrsgrün (Symboleintrag bei großen Flächen)V
Öffentliche Parkfläche

4. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BauGB)
4.1 Straßenverkehrsfläche (Aufteilung unverbindlich)

Fahrbahn

Anpflanzung Einzelbaum

9. BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNG UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
      STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB)

9.1 

7. GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) 15 BauGB)

11.1 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

11. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS
     (§ 9 (7) BauGB)

12. SONSTIGE PLANZEICHEN UND -DARSTELLUNGEN

Höhenlinien in 0,5 m-Schritten

bestehende Gebäude

289,0

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

maximale Gebäudehöhe in Metern
FD = Flachdach; GD = geneigtes Dach
DN = Dachneigung

Zahl der Vollgeschosse

maximale Anzahl der Wohneinheiten
(siehe textliche Festsetzungen)

Füllschema der Nutzungsschablone:

12.1

maximale zulässige Zahl der Vollgeschosse2.2 II

Öffentliche Grünfläche: Randeingrünung7.1

17
W

hs Gar12.3

bestehende Grenzen

bestehender Baum12.5

ED

12.2

9.3

9.2 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern  

Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

12.12

4.3 Zu- und Ausfahrtsverbot

3.3 Baugrenze

10. SONSTIGE NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE
     (§ 9 (6) BauGB)
10.1 gesetzlich geschützes Biotop gemäß § 33 NatSchG (Quelle: LUBW)B

5. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN (§ 9 (1) 12 BauGB)

5.1

Sammelstandort für Abfallbehälter

maximale Gebäudehöhe (siehe textliche Festsetzungen)z.B. GHmax=10,0m2.3

PFG

PFB

12.9 Gemarkungsgrenze Michelbach a.W. / Obersöllbach

5.2

geplante Umspannstation

geplante DruckerhöhungsanlageDH

4.2 Wirtschaftsweg

6. FLÄCHEN FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG (§ 9 (1) 14 BauGB)

6.1

H12.11 bestehende Bushaltestelle

12.6

12.7

bestehende Böschungen

geplante Böschungen

geplante Stützmauer

PG7.3 Private Grünfläche

3.4 Gebäudestellung (Hauptfirstrichtung) - zwingend

3.5 Gebäudestellung (Hauptfirstrichtung) - wahlweise

12.10 geplante unterirdische Löschwasserbehälter

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft8.1 

8. FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR      
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) 20 BauGB)

3.2 a abweichende Bauweise: nur Leanhäuser zulässig 

Öffentliche Grünfläche: Kinderspielplatz/Quartiersplatz7.2

12.8 bestehende Altlastenfläche


